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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 20.09.2023;  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 17.05.2023;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 31.05.2023 (Fortsetzung vom 

17.05.2023);   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.06.2023;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.06.2023 (Fortsetzung vom 

14.06.2023);   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 05.07.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 06.07.2023 (Fortsetzung vom 

06.07.2023);   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.  
- Tag X (03.06.2023); Steffen B. Kluge  
- Parteienwerbung durch Stadtratsfraktionen; Oliver Dorausch  
- Finanzielle Verantwortung für den durch Polizeieinsatz am 

03.06.2023 entstandenen Straßenbahnschadens; Marcus Röder  
- Einsatz von Schulbegleitern; Ines Mäder  
- Schulverweigerer; Roland Mäder  
- Unentschuldigtes Fehlen von SchülerInnen; Thomas Reichel  
- Klimaneutrales Heizen in der Stadtverwaltung; Daniel Hartwig  
- Finanzieller Mittelabruf zur Inklusion; Matthias Petzold  
- WGT in der Helenenstraße - Heidnisches Dorf; Beatrice Schumann  
- Anwendung des § 13b BauGB bei der Bauleitplanung in Leipzig; 

Melanie Lorenz, BUND Regionalgruppe Leipzig  
- Cradle to Cradle & Zero Waste Leitlinien; Matthias Malok  
- Umsetzung der Petition VII-P-07899; Ellen Hartmann  
- Nachhaltige öffentliche Outdoor Sitzmöbel; Tobias Degner  
- S-Bahnhaltepunkt in Klein- und Großzschocher; Daniel Bergelt  
- Dauer der Beantwortung von Bürgeranliegen durch die Stadtver-

waltung; Roland Hahn  
- Rettungseinsätzen auf dem Gelände der ehemaligen Swiderski 

Maschinenbaufabrik; Marc Pelzl  
- Umweltschaden an der Gustav-Esche-Brücke II; Axel Schmoll  
- Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan Nr. 

392 „Wilhelm Leuschner-Platz“; Wiebke Engelsing  
- Regeln für Bürgersteige; Christiane Gaida  
- Neubau „Wohnpalais“ Holbeinstr. 6 a; Elke Thiess, BUND Regio-

nalgruppe Leipzig  
- Parkgeschehen im Umfeld des Agra-Geländes bei Märkten; Hans-

Georg Glathe  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
- Petition zur Förderung von energetisch und klimatechnischen Vor-

bildsanierungen verschiedener Leipziger Wohnungsgesellschaften 
bis 2025 im Hinblick auf die Bewerbung der Stadt als European 
Green Capital für das Jahr 2025; Petitionsausschuss / Petent: Dieter 
Krause 

- Petition zur Erstellung eines Umweltgerechtigkeits-Atlas nach 
Berliner Vorbild; Petitionsausschuss/ Petent: Jan-Erik Hansen  

- Eintreten der Stadt für einen dauerhaften Sonderzug Leipzig-Nürn-
berg zwischen Freitag und Sonntag; Petitionsausschuss   

- Petition zur „Großen Eiche“; Petitionsausschuss / Petentin: Kathleen 

Mehrfert 
- Wiederaufnahme der regulären Müll- und Abfallentsorgung im 

Walter-Günther-Weg; Petitionsausschuss / Petenten: Anwohne-
rinnen und Anwohner des Walter-Günther-Weges  

- Petition nach § 12 SächsGemO zur schnellen Erarbeitung eines 
Konzeptes zu einem KI-Park in Leipzig; Petitionsausschuss / Petent: 
Dieter Krause   

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Förderung des Besuches der 
Kinodokumentation DIE EICHE für Leipziger Kindergarten- und 
Grundschulkinder; Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause   

- Mehrfachnutzung von Sportplätze Südvorstadt; Petitionsausschuss 
/ Petent: Sydney Dähne   

- Petition nach § 12 SächsGemO zum forcierten Einsatz von KI in der 
Verwaltung zur Reduzierung des Personalbestandes im Rathaus 
um 20% bis 2030; Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause   

- Petition zur Crowd-Science-Aktion #besserBahnfahren - Stadt 
Leipzig; Petitionsausschuss / Petent: Jan-Erik Hansen  

- Turmgutstraße ohne russisches Konsulat muss Turmgutstraße 
bleiben – Boris Romantschenko mit neuer Straße ehren; Petitions-
ausschuss / Petent: Kai-Uwe Arnold  

-	 Baumpflanzungen	Südvorstadt	Kochstraße;	Petitionsausschuss	/	
Petentin: Grit Pläging   

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Stiftung eines Robert-Blum-Prei-
ses für politische Publizistik der Stadt Leipzig; Petitionsausschuss 
/ Petent: Dieter Krause  

Besetzung von Gremien;   
- Berufung sachkundiger Einwohner in den Fachausschuss Stadtent-

wicklung und Bau (2. Änderung);  
- Beirat für Menschen mit Behinderungen (8.Änderung);  
- Jugendbeirat (8. Änderung);  
- Kinder- und Familienbeirat; 
- Seniorinnen- und Seniorenbeirat (10. Änderung);  
- Stadtbezirksbeirat Nordost (5. Änderung);  
- Stadtbezirksbeirat Ost (10. Änderung);  
- Stadtbezirksbeirat Nord (4. Änderung);  
- Benennung der Vorsitzenden der Stadtbezirksbeiräte für die Wahl-

periode 2019 bis 2024 (6. Änderung);  
Personalangelegenheiten;   
- Personalangelegenheit nach § 6 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20 

der Hauptsatzung - Beförderung des Leiters der Branddirektion; 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Leipziger 

Messe GmbH (1. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019);  
- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 
(KISA) (2. Änderung);  

- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Fernwasser-
versorgung Elbaue-Ostharz GmbH (1. Änderung der Besetzung 
vom 20.05.2020);  

- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fern-
wasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (2. Änderung);  

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
- Nachhaltigkeit – auch an Schulen; Jugendparlament/Jugendbeirat  
- Hygieneartikel in Schulen; Jugendparlament/Jugendbeirat  
- Pilotprojekt Alkoholverbotszonen; AfD-Fraktion  
- Gesprächsprotokolle und Informationsmaterialien für migrantische 

Eltern von Schulkindern; Migrantenbeirat  
- Fahrradbügel für die Kolonadenstraße; Jugendparlament/Jugend-

beirat  
- Würdiges Erinnern an die Leipziger Trümmerfrauen; AfD-Fraktion  

Mittwoch, den 20.09.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 21.09.2023,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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- Bäume schützen – digitale Möglichkeiten schaffen; Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen  

- Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften für bürgerschaftliche 
Nutzung öffnen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   

- Behindertengerechte Zuwegung in das Ortsteilzentrum Rückmars-
dorf; Ortschaftsrat Rückmarsdorf  

- Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern; Fraktion Die 
Linke, SPD-Fraktion   

- Klimanotstandsbeschlüsse umsetzen - auch beim Leipziger Amts-
blatt; Fraktion Freibeuter, SPD-Fraktion   

- Leipziger Atelierprogramm etablieren; SPD-Fraktion   
- Wer bestellt, bezahlt:  Verfassungsrechtlich garantierten Mehrbelas-

tungsausgleich nach Aufgabenübertragung durch das Sächsische 
Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz (SächsMsZustG) sichern!; Frak-
tion Die Linke   

- Sanierung des Siegfriedplatzes; CDU-Fraktion   
- Finanzierung der Auwaldstation; Ortschaftsrat Lützschena-Stah-

meln  
- Sportboxen in Leipzig etablieren!; AfD-Fraktion  
- Leipzig als Modellkommune zur Abgabe von Cannabis; Fraktion 

Freibeuter  
- Einhaltung von Stadtratsbeschlüssen und Gesetzen im Bauantrags-

verfahren; Fraktion Die Linke   
- Fußgängerüberwege am Kreisverkehr Saturnstraße; Fraktion Die 

Linke  
- Würdigung des Widerstandes gegen den Faschismus in der Leipziger 

Schullandschaft; A. Bednarsky, O. Gebhardt, J. Nagel, M. Götze   
- Klimabeirat auf den Weg bringen - Änderung der Geschäftsordnung 

der Ratsversammlung der Stadt Leipzig vom  15.12.2022; Fraktion 
Die Linke, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, SPD-Fraktion  

-	 Stadtteilfläche	in	Paunsdorf	/	Heiterblick;	Fraktion	Die	Linke,	SPD-
Fraktion  

-	 Drei	Vollzeitstellen	„Wohnraum	für	Geflüchtete	aus	der	Ukraine“	
einrichten (A 0137/ 23/24); SR J. Nagel; SR B. Ehms; SR Th. Kum-
bernuß; SR Dr. T. Peter; SR K. Krefft; SR A. Kaleri; SR S. Matzke  

- Umsetzung Fachplan Leipziger Wohnungsnotfallhilfe (A 0018/ 
23/24); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

- Verlegung des Blindenleitstreifens in der Grimmaischen Straße; 
Beirat für Menschen mit Behinderungen  

Anfragen an den Oberbürgermeister;   
- Der zweite soziale Kahlschlag in zwei Jahren? Drohende Kürzungen 

im Sozialen Arbeitsmarkt in Leipzig 2024; Fraktion Die Linke  
-	 Ziele	kommunaler	Pflegepolitik;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
- Verhinderung von Straßenblockaden in Leipzig; CDU-Fraktion  
- Aufarbeitung der Coronamaßnahmen in Leipzig; AfD-Fraktion  
- Sachstand Quartiersmanagement in Aufmerksamkeitsgebieten; 

SPD-Fraktion  
- Soll-/Ist-Stellenbesetzung der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und 

Einrichtungen zum 1. Juli 2023 (Aktualisierung zu VII-F-07850); 
Fraktion Die Linke  

- Ordnungspolitische Maßnahmen bei Verunreinigungen durch 
Hundekot; CDU-Fraktion  

- Verkehrserziehung durch die Verkehrswacht in Leipzig; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

-	 Sachstand	der	Prüfung	einer	flexibleren	Freiraumgestaltung;	SPD-
Fraktion  

- Umwandlung von Wohnungen in Gebieten einer sozialen Erhal-
tungssatzung; SPD-Fraktion  

- Lastenradverleihsystem; SPD-Fraktion  
- Umgang mit verhängten Bußgeldern im Zusammenhang mit der 

Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) und 
anderen coronabezogenen Rechtsvorschriften; AfD-Fraktion  

- Mit dem Taxi durch Leipzig …; SPD-Fraktion  
- Schanigärten; SPD-Fraktion  
- Weiterentwicklung der Parkstadt 2000 in Portitz; CDU-Fraktion  
- Einbrüche in privaten Wohnungen/Häusern; CDU-Fraktion  
- Feld- und Waldbrände; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Kampagne und Strategie gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen 

Raum; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
- Integrationsunterstützung in Leipziger Kitas; SPD-Fraktion  
- Umgang mit (noch) nicht schulfähigen Kindern im Vorschuljahr; 

SPD-Fraktion  
- Bereitstellung der Abfallbehälter am Entleerungstag; SPD-Fraktion  
- Einführung der Leipziger Bildungskarte; Fraktion Die Linke  
-	 Kommunale	Wärmeplanung	und	die	finanziellen	Auswirkungen	

auf Leipzig; Fraktion Die Linke  
- Zwischenbilanz „Superblock“; CDU-Fraktion  

- Stand des Skateentwicklungskonzeptes; Fraktion Die Linke  
- Schulbudgets am Limit – wie viel Luft haben die Schulen noch zum 

Atmen?; Fraktion Die Linke  
- Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Periodenprodukten; Fraktion 

Die Linke  
- Situation der kinderärztlichen Versorgung in Leipzig; Fraktion Die 

Linke  
- Straßenverkehrsüberwachung in Leipzig; SPD-Fraktion  
- Zusage des OBM zur Unterstützung der Standortsuche für Horst 

Bendix‘ Höhenwindrad in der Wirtschaftspolitischen Stunde am 
10. März 2022 (Nachfrage zur Anfrage VII-F-07190); Fraktion Die 
Linke  

- Auswirkungen der Wohngeldreform in Leipzig – Nachfrage zu 
den Anfrage VII-F-07741, VII-F-07823, VII-OB-08220; Fraktion Die 
Linke  

- Wenn es zum Leben nicht reicht … – Rentner: innen und Erwerbs-
geminderte als Leistungsberechtigte nach dem SGB XII in Leipzig 
– Aktualisierung zu Anfrage VII-F-06692; Fraktion Die Linke  

- Wenn es zum Leben nicht reicht … – Leistungsberechtigte nach 
dem SGB II in Leipzig – Aktualisierung zur Anfrage VII-F-06691; 
Fraktion Die Linke  

- Die zukünftige Ausgestaltung des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes 
(Nachfrage zur Anfrage VII-F-08765-AW-01); Fraktion Die Linke  

- Bürgerenergieanlagen und Mieterstrom; Fraktion Die Linke  
- Zukunft der Fernwärmeleitung nach Lippendorf; Fraktion Die Linke  
- Zukunft des Leipziger Erdgasnetzes – zukunftssichere Energiever-

sorgung für alle?; Fraktion Die Linke  
- Betrieb und Reinigung von Altkleidercontainern; Fraktion Die Linke  
- Verfahren zur Senkung der Kosten der Unterkunft (Grundmiete 

und Nebenkosten); Fraktion Die Linke  
- Entwicklung der Anzahl der Kinder im Grundschulalter in Leipzig; 

Fraktion Die Linke  
- Neuer Standort des Allegorischen Wandgemäldes „Flora in der 

Waage“ nur eine Zwischenlösung?; Stadtrat Karl-Heinz Obser  
- Transparent und Offen – Bestehen private Beziehungen zwischen 

Mitarbeitern der Stadtverwaltung und ihrer Gesellschaften zu 
Unternehmen beziehungsweise Initiativen des Mobilitätssektors?; 
Stadtrat Michael Weickert  

- Geschwindigkeitsreduzierung auf der Permoserstraße (B 6) zwischen 
Paunsdorfer Allee und Theodor-Heuss-Straße; Stadtrat Marius Beyer  

- Aktueller Stand Friedrich-August-Kinderschutzhaus in Eutritzsch; 
Oliver Gebhardt  

- Nur Münzen als Zahlungsmittel in 2023:  Wann kommt endlich das 
bargeldlose Bezahlen von Fahrkarten in den Fahrzeugen?; Oliver 
Gebhardt  

- Wann gehen die LVB-Fahrzeuge online?; Oliver Gebhardt  
- Kostenfreie Trinkwasserbrunnen in öffentlichen Einrichtungen; 

Oliver Gebhardt  
- Weiterentwicklung der Kiesgruben in Kleinpösna und Hirschfeld; 

Stadtrat Marius Beyer  
- Sanierung des leer stehenden Eckhauses Wolfgang-Heinze-Straße 

28; Juliane Nagel  
- Verkehrssituation in Portitz; Stadtrat Falk Dossin  
- Perspektiven eines stabilen und zuverlässigen S-Bahn-Verkehrs 

in Leipzig und Umgebung insbesondere von und nach Grünau; 
Stadträtin Sylvia Deubel Stadtrat Karl-Heinz Obser 

- Stand der Umsetzung der Beschlussfassung zum Jahrtausendfeld; 
SR Dr. Volker Külow  

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
an die Ämter und Eigenbetriebe bis 04.05.2023.; 

- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 
Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
an die Ämter und Eigenbetriebe bis 06.06.2023.; 

- Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis zum 06.07.2023;  

Vorlagen I;   
- Bau- und Finanzierungsbeschluss von Infrastrukturmaßnahmen (1. 

Projektschritt) auf der Liegenschaft Delitzscher Straße 141 durch 
den Städtischen Eigenbetrieb Klinikum „St. Georg“ Leipzig - eil-
bedürftig;  

- Zuordnung eines städtischen Grundstücks (376/12) in das Vermö-
gen des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig in Ergänzung 
Beschluss VII-DS-02557 zwecks Erfüllung Beschluss VII-DS-02557-
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DS-01  - eilbedürftig; 
- Baubeschluss Schule Gundorf, Grundschule, Leipziger Straße 210 

– Modernisierung, Erweiterung und Interim; 
- Planungsbeschluss – Komplexsanierung und Erweiterung Zween-

further Straße 21 und Sanierung der Sporthalle zur Herrichtung 
einer Förderschule; 

- Planungsbeschluss - Komplexmodernisierung und Erweiterung 
Schulgebäude in der Garskestraße 19 (Kurt-Biedermann-Schule) 
und Errichtung Interim;  

- Umstellung auf einen organisationsbezogenen Haushalt der Stadt 
Leipzig zur Haushaltsplanung 2025/2026;  

- Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen 
im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023;  

- Aufstockung des Budgets der Zinsaufwendungen für die Allgemeine 
Finanzwirtschaft (Bestätigung gem. §79 (1) SächsGemO); 

- 1. Änderung zum Baubeschluss KITA Tarostraße 7-9 - Neubau; 
- 1. Änderung zum Baubeschluss Gymnasium Schraderhaus / 

Heinrichstraße 36 A (ehem. Täubchenweg 26) - Umbau eines Be-
standsgebäudes zum neuen Schulstandort; 

- 1. Änderung zum Baubeschluss Schulzentrum Grünau; 
- 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Zeppelinbrücke 

(Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO); 
- Bebauungsplan Nr. 473 „Gewerbequartier östlich der Brandenburger 

Straße“; Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  Zentrum-Ost; Aufstellungs-
beschluss;  

- Bebauungsplan Nr. 397.1 „Stadtraum Bayerischer Bahnhof - Stadt-
quartier Lößniger Straße“; Stadtbezirke:  Mitte und Süd, Ortsteile:  
Zentrum-Süd, Zentrum-Südost und Südvorstadt; Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss;  

- Aktionsprogramm Radverkehr 2023/24;  
- 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Leipzig über Erlaub-

nisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) und 1. Änderung 
der Entgeltordnung der Stadt Leipzig für die sonstige Benutzung 
öffentlicher Straßen, Wegen und Plätzen; 

- Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Gewer-
bequartier östlich der Brandenburger Straße“, Stadtbezirk:  Mitte, 
Ortsteil:  Zentrum-Ost; Satzungsbeschluss; 

- Richtlinie über Ermäßigungen bei Erbbaurechtsbestellungen an 
Grundstücken der Stadt Leipzig überwiegend zu Zwecken des 
Geschosswohnungsbaus; 

- Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes 
„Plagwitz/Lindenau- Nördlich Karl-Heine-Kanal“ (Städtebauliche 
Erhaltungssatzung), Stadtbezirk:  Südwest, Altwest, Ortsteile:  
Plagwitz, Lindenau, Satzungsbeschluss;  

- Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße, Tauchaer Stra-
ße“; Stadtbezirk:  Nordost, Ortsteil:  Mockau; Aufstellungsbeschluss; 

- Geschäftsordnung des Petitionsausschusses der Stadt Leipzig;  
- Verstetigung der Bertolt Brecht-Gastprofessur der Stadt Leipzig am 

Centre of Competence for Theatre der Universität Leipzig (CCT);  
-	 Kofinanzierung	des	Jugendberufshilfeangebots	„Netz	kleiner	Werk-

stätten“ durch die Stadt Leipzig; 

- Gründachförderrichtlinie;  
- Vertrag zwischen Stadt Leipzig und Leipziger Messe GmbH zur 

Betreibung der Fan Zone im Rahmen der UEFA EURO 2024;  
- Bestätigung der grundsätzlichen Flächen- und Nutzungsaufteilung 

des Bildungs- und Markthallencampus Wilhelm-Leuschner-Platz; 
- Mitgliedschaft des Eigenbetriebes Oper Leipzig beim Verein „Deut-

sche Theatertechnische Gesellschaft e.V.“; 
- Kurt-Schumacher-Str. 41:  Planungsbeschluss zur Sanierung des 

Objektes und Schaffung von Plätzen als kostenfreie Notschlaf-
stelle; Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 78 in 
Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO; 

- Georg-Schumann-Straße 407:  Abschluss eines Beherbergungsver-
trages; 

Unterbringung von Geflüchteten;   
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	 in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	

Leipzig - Stand:  31. Juli 2023; 
Informationen I;   
- 1. Bilanzierung des Langfristigen Entwicklungskonzepts Kinder-

tageseinrichtungen	und	Kindertagespflege	für	die	Stadt	Leipzig	bis	
2030;  

- Informationsvorlage zum Maßnahmenplan im Ergebnis der Eva-
luierung der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld bzw. 
Volkmarsdorf;  

- Aktualisierung Stellenbemessungsmodell Schulsachbearbeiter/-
innen;  

- Information zur Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien im Spe-
zialfonds der Stadt Leipzig; 

- Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2022 
nach 2023; 

- Optimierung des Zugangs zu Verwaltungsleistungen der Stadt 
Leipzig für Einwohnerinnen und Einwohner; 

- Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption Freiwillige Feuer-
wehr 2022; 

- Dashboard „Kindergesundheit in der Stadt Leipzig“; 
- Zuwendungsbericht der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2021;  
- Information über aktuelle Schülerzahlen und Belegung der Horte 

im Schuljahr 2022/2023; 
- Übernahme der Eisenbahnüberführung Waldbahnbrücke über die 

Weiße Elster durch die Stadt Leipzig; 
- Bericht über die Arbeit der externen Beschwerdestelle für Bewoh-

ner/-innen	von	Unterkünften	für	Geflüchtete	im	Jahr	2022;		
- Information – Aktualisierung zum Maßnahmenkatalog zur Förde-

rung von Schulerfolg und Chancengerechtigkeit;  
- 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 

Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung	und	offenen	Freizeittreffs	(Stand	30.06.2023)	■	

(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Das Amt Bürgerservice informiert darüber, dass folgende Übermit-
teilungssperren im Melderegister der Stadt Leipzig nach den Bestim-
mungen des Bundesmeldegesetzes (BMG) eingetragen werden können. 

• Widerspruchsrecht gegen Übermittlung an das Bundesamt für 
Personalmanagement der Bundeswehr (§ 36 BMG)

• Widerspruchsrecht zur Übermittlung an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaften (§ 42 BMG)

• Widerspruchsrecht zur Auskunft an Adressbuchverlage (§ 50 BMG) 
• Widerspruchsrecht zur Auskunft an Parteien (§ 50 BMG) 
• Widerspruchsrecht bei Alters- oder Ehejubiläen (§ 50 BMG) 

Das Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung an das Bundesamt für 
Personalmanagement der Bundeswehr richtet sich an alle Leipziger 
Einwohnerinnen und Einwohner, die im Jahr 2025 volljährig werden 
und mit Hauptwohnsitz in Leipzig gemeldet sind. Nach den gesetz-
lichen Bestimmungen des Wehrrechtsänderungsgesetzes übermittelt 

die Abteilung Meldeservice des Amtes Bürgerservice bis zum 31. 
März 2024 den Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige An-
schrift der Leipziger Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Diese 
Datenübermittlung dient dazu, zukünftigen Freiwilligen Informa-
tionsmaterial über die Streitkräfte zu übersenden. Möchten Sie kein 
Informationsmaterial erhalten, können Sie dieser Datenübermittlung 
widersprechen. Der Widerspruch ist bis spätestens 28. Februar 2024 
einzureichen.

Bekanntmachung zum Wehrrechtsänderungsgesetz 

Im	nächsten	Jahr	finden	sowohl	die	Kommunal-	als	
auch die Bundestags- und Europawahl statt. Wenn 
Sie keine Wahlwerbung der Parteien wünschen, 
können Sie der Adressweitergabe widersprechen.  
Die Übermittlungssperren können unter www.
leipzig.de beantragt werden oder nutzen Sie den 
folgenden QR Code: 



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 17/23 · 16.09.2023

4

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 25.09.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 11.09.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
- Es liegen keine Vorlagen vor.  
Anfragen, Sonstiges 
Beschlüsse aus der 71. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 28.08.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 72. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 11.09.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 18.09.2023, 16:30 Uhr, 
im Neuen Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 04.09.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Fraktion Die 

Linke, VII-A-08404
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen, VII-A-08404-ÄA-02
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Dezernat Ju-

gend, Schule und Demokratie, VII-A-08404-VSP-01
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Fraktion Die 

Linke, SPD-Fraktion; VII-A-08404-NF-03
 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger woh-

nungsloser Menschen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die 
Linke, SPD-Fraktion; VII-A-08654

 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger woh-
nungsloser Menschen; Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt; 
VII-A-08654-VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
 - Planungsbeschluss Hans-Beimler-Straße 17 – Neubau Interimsstandort 

und Sanierung mit Teilneubau der Bestands-Kindertageseinrichtung; 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-08971

 - Teilbaubeschluss Kindertagesstätte, Martin-Hermann-Str.1a - Neu-
bau; Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Schule 
und Demokratie; VII-DS-02747-DS-01

Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 - 1. Bilanzierung des Langfristigen Entwicklungskonzepts Kinderta-

geseinrichtungen und Kindertagespflege für die Stadt Leipzig bis 
2030; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-01767-Ifo-04

 - Information – Aktualisierung zum Maßnahmenkatalog zur Förderung 
von Schulerfolg und Chancengerechtigkeit; Dezernat Jugend, Schule 
und Demokratie; VII-Ifo-08781-NF-01

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
 - VII 18/23 Einrichtung von Schulsozialarbeit an zwei Gymnasien:  

Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Anton-Philipp-Reclam-
Schule, Gymnasium im Deutsch-Französischen Bildungszentrum der 
Stadt Leipzig und der Leibniz-Schule, Gymnasium der Stadt Leipzig

 - VII 19/23 Entscheidung zur Trägerschaft für die Durchführung einer 
Maßnahme zur Prävention von Schulabbruch und Sicherung von 
Schulerfolg

Vorstellung SAIDA International e. V.
Fachberatungsstelle bei Genitalverstümmelung  
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
 - Jahresbericht Schulsozialarbeit 2022
 - Bericht zur Umsetzung der Umstrukturierungen im Amt für Jugend 

und Familie
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Miltitz am 19.09.2023 um 18:30 Uhr
im Heimatverein Miltitz, An der alten Post 1, 04205 Leipzig
 - Eröffung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Sitzungsprotokolls vom 6.6.2023
 - Anfragen der Ortschaftsräte und Bericht OSR
 - VII-Ifo-08604-NF-01: Information über aktuelle Schülerzahlen und 

Belegung der Horte im Schuljahr 22/23
 - VII-DS-08044:Gesamtkonzeption “Landwirtschaft im Stadtgebiet 

v.Leipzig“ T 1 Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig

 - VII-DS-07507: Aktionsprogramm Radverkehr 2023/2024
 - VII-DS-08648: Sitzungstermine für das Jahr 2024
 - VII-Ifo- 08469: Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption 

Freiwillige Feuerwehr 2022
 - VII-Ifo-07523 Ifo 01: Jahresrückblick 2022 Ortschaftsräte ,Stadtbe-

zirksräte und Jugendparlament
 - VII-A-08348 VSP -01: Rathäuser in den Stadtbezirken und Ortschafts-

räte für bürgerschaftliche Nutzung öffnen
 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung : keine Reduzierung der 

Abstandsregeln von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
 - Verwendung der restlichen Brauchtumsmittel 2023
 - Anfragen der Bürger   

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 21.09.2023 um 19:30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 26.09.2023 um 
19:00 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeindeamts 
Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung und Abstimmung des Verwaltungsstandpunktes-Nr. 

VII-A-08733-VSP-01 – Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung 
der Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!   

 - Bürgerfragen 
 - Sonstiges ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes vom 25.08.2023 wird das 
Flurstück Nummer 3661/21 der Gemarkung Leipzig gemäß § 23 All-
gemeines Eisenbahngesetz (AEG) von Bahnbetriebszwecken freigestellt 
(siehe kartenmäßige Darstellung):
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Fach-
planungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über. Sie unterliegen ab diesem 
Zeitpunkt ausschließlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht und 
somit der kommunalen Zuständigkeit. 
Auskünfte	erteilt	das	Stadtplanungsamt,	Tel.	0341	123-4948.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnungv
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Die Nachtragshaushaltssatzungen des Zweckverbandes Kommunales 
Forum Südraum Leipzig für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden 
von der Landesdirektion Sachsen mit Bescheid vom 30.08.2023 bestätigt.
Gemäß § 58 Abs. 1 SächsKomZG i.V. mit § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO 
sind die beschlossenen Haushaltspläne auf der Homepage des Zweck-

verbandes www.kommunalesforum.de unter Bekanntmachungen ein-
sehbar. Die öffentliche Auslegungsfrist läuft vom 21.09. bis 29.09.2023. 
In dieser Zeit liegen die Haushaltspläne 2023 und 2024 auch in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Rathausstr. 6 in Markkleeberg, 
zur	Einsichtnahme	öffentlich	aus.	■

Nachtragshaushaltssatzungen des Zweckverbandes  
Kommunales Forum Südraum Leipzig

Nachtragssatzung des Kommunalen Forums Südraum 
Leipzig für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V. mit § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung 
in ihrer Sitzung am 31.07.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

bisher  
festgesetzte

(Gesamt-)
Beträge von

Erhöhung 
um

Verminderung 
um

Festsetzung der 
(Gesamt-)Beträge 

einschl. der  
Nachträge auf

EUR

Ergebnishaushalt
 - ordentliche Erträge
 - ordentliche Aufwendungen
 - Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches 

Ergebnis)

 - außerordentliche Erträge
 - außerordentliche Aufwendungen
 - Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonder-

ergebnis)

 - Gesamtergebnis

 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergeb-
nisses aus Vorjahren

 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren

 - Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

 - veranschlagtes Gesamtergebnis

351.350
350.030

1.320

0
0
0

1.320

0

0

0

0

1.320

31.990
30.180

1.810

0
0
0

1.810

0

0

0

0

1.810

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

383.340
380.210

3.130

0
0
0

3.130

0

0

0

0

3.130

Finanzhaushalt
 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf

 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr

348.350
347.030

1.320

66.575
68.000
- 1.425

0
0
0

- 105

34.580
30.180

4.400

3.330
3.700
- 370

0
0
0

4.030

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

382.930
377.210

5.720

69.905
71.700
- 1.795

0
0
0

3.925

http://www.kommunalesforum.de
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§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.

  § 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5
Die	Verbandsumlage	wird	nicht	verändert.	■

Markkleeberg, den 04.09.2023

Karsten Schütze
Verbandsvorsitzender

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der  Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung       des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung	geltend	machen.	■

Markkleeberg, den 04.09.2023

Karsten Schütze
Verbandsvorsitzender
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Nachtragssatzung des Kommunalen Forums Südraum 
Leipzig ür das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V. mit § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung 
in ihrer Sitzung am 31.07.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

bisher 
festgesetzte

(Gesamt-)Beträ-
ge von

Erhöhung 
um

Verminderung 
um

Festsetzung der 
(Gesamt-)Beträ-
ge einschl. der 
Nachträge auf

EUR

Ergebnishaushalt
 - ordentliche Erträge
 - ordentliche Aufwendungen
 - Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches 

Ergebnis)

 - außerordentliche Erträge
 - außerordentliche Aufwendungen
 - Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonder-

ergebnis)

 - Gesamtergebnis

 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergeb-
nisses aus Vorjahren

 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren

 - Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

 - veranschlagtes Gesamtergebnis

344.350
365.500

   - 21.150

0
0
0

     - 21.150

0

0

0

0

- 21.150

327.100
347.180
- 20.080

0
0
0

- 20.080

0

0

0

0

- 20.080

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

671.450
712.680
- 41.230

0
0
0

- 41.230

- 41.230

Finanzhaushalt
 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf

 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Saldo der Einu. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - Saldo der Einu. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr

334.350
355.500
- 21.150

116.150
120.900
- 4.750

0
0
0

- 25.900

324.890
347.180
- 22.290

0
0
0

0
0
0

- 22.290

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

659.240
702.680
- 43.440

116.150
120.900
- 4.750

0
0
0

- 48.190

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.

  § 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5
Die	Verbandsumlage	wird	nicht	verändert.■

Markkleeberg, den 04.09.2023
Karsten Schütze

Verbandsvorsitzender
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung  des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung	geltend	machen.	■

Markkleeberg, den 04.09.2023

Karsten Schütze
Verbandsvorsitzender

Gemarkungen:   Großzschocher, Windorf, Knauthain, 
      Knautkleeberg
Stadt:     Kreisfreie Stadt Leipzig
Verfahrenskennzahl: 62.21-130081

Einladung zur 4. Teilnehmerversammlung
Vorstellung zum Stand der Gewässerbaumaßnahme „Knauthainer 
Elstermühlgraben“
Aufklärungsveranstaltung zur Ortslagenregulierung mit Plan-
wunschtermin 

Mit Beschluss vom 21.11.2016 wurde von der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung das vereinfachte Flurbereini-
gungsverfahren Knauthainer Elstermühlgraben angeordnet und mit 
Beschluss vom 27.01.2021 erweitert.

Die Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie die 
Erbbauberechtigten (Teilnehmer) im Flurbereinigungsgebiet werden 
hiermit zur 4. Teilnehmerversammlung am

  Montag den 16.10.2023 um 18.00 Uhr in die
  56. Oberschule Leipzig-Großzschocher in der
  Dieskaustraße 213 in 04249 Leipzig

eingeladen.	Die	Teilnehmerversammlung	findet	öffentlich	statt.

Tagesordnung:
1. Allgemeines
2. Bericht zum Stand des Verfahrens
3. Vorstellung zum Stand des Gewässerbaus „Knauthainer Elster-

mühlgraben“
4. Vorstellung bevorstehende Ortslagenregulierung / Planwunsch-

termine in der Ortslage

5. Weiterer Verfahrensablauf
6. Finanzierung
7. Allgemeine Aussprache

Am Ende der Veranstaltung bleibt ausreichend Zeit, um auf Ihre Fragen 
und Hinweise eingehen zu können.

Ich bitte Sie zu beachten, dass aufgrund der Baumaßnahmen an Brü-
cken- und Dieskaustraße keine Parkmöglichkeiten für PKW bestehen.

Bitte beachten Sie auch unsere Internetseite, unter der das Verfahren 
und die bisher durchgeführten Verfahrensschritte vorgestellt werden: 
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereini-
gung/knauthainer-elstermuehlgraben

Darüber hinaus ist die Teilnehmergemeinschaft Knauthainer Elster-
mühlgraben auch auf der Beteiligungsplattform „PLACEm“ vertreten. 
Als Beteiligter im Flurbereinigungsverfahren können Sie mit Nutzung 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Knauthainer Elstermühlgraben – 
Einladung zur Teilnehmerversammlung

dieser Plattform auf aktuelle Verfahrens-
schritte, Beteiligungen und Termine hin-
gewiesen werden. Laden Sie sich die App 
„PLACEm“ herunter und Sie können zu-
sätzlich den Erhalt von Push-Nachrichten 
zustimmen, um neue Beiträge direkt auf 
Ihrem Smartphone (App-fähiges Mobil-
telefon) angezeigt zu bekommen. Über 
den abgebildeten QR-Code gelangen Sie 
zu	„PLACEm“.	■

Leipzig, den 11.09.2023
gez. Püngel

Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft
Knauthainer Elstermühlgraben

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elstermuehlgraben
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/bauen/flurbereinigung/knauthainer-elstermuehlgraben
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Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbe-
reiter und erwerbstätiger Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
Gemarkung:  Knautkleeberg
Flurstück: 431a
    1,0563 ha
    Grünland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0056/23 bis zum 02.10.2023 ihr 
Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen 
Preis sie bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten 
würden.	■

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbe-
reiter und erwerbstätiger Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
Gemarkung:  Zuckelhausen
Flurstück: 164/5  
    1,0443 ha
    ehemalige Baumschule/Erwerbsgartenbau
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0083/23 bis zum 02.10.2023 ihr 
Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen 
Preis sie bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten 
würden.	■

Hinweis zur Veräußerung  
von landwirtschaftlichen Grundstücken  

Knautkleeberg

Hinweis zur Veräußerung  
von landwirtschaftlichen Grundstücken  

Zuckelhausen

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Mattias Wende be-
stimmt im Zusammenhang mit einer beantragten Katastervermessung 
am Flurstück 58/t Gemeinde Leipzig, Gemarkung Mölkau gemäß § 16 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 
der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert wor-
den ist, Flurstücksgrenzen der nachfolgend aufgeführten Flurstücke:

Gemarkung Mölkau:
6/a, 6/6, 58/s, 58/t, 58/7, 58/15.

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die Grundstückseigentümer 
und Inhaber grundstücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsbe-
rechtigte und Bevollmächtigte der oben aufgeführten Flurstücke sind 
Beteiligte im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Zur Anhörung 
der Beteiligten bei einer Grenzbestimmung ist ein Grenztermin durch-
zuführen (§ 16 Abs. 3 SächsVermKatG). Der Grenztermin ist die im § 28 
des VwVfG vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den entschei-
dungserheblichen	Tatsachen.	Es	besteht	keine	Pflicht	zum	Erscheinen.
Der Grenztermin findet am Mittwoch, den 04.10.2023 um 10:00 Uhr 
in 04316 Leipzig, Engelsdorfer Straße 92a statt.
Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle er-
läutert und vorgewiesen.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin ihren Personalausweis mitzubringen. 
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschrie-
bene schriftliche Vollmacht vorlegen. 
Ich weise Sie vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Ihre Anwesen-
heit oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre 
Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. Aufwendungen, die 
durch die Wahrnehmung des Grenztermins entstehen, können nicht 
erstattet werden.

Allen betroffenen Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Be-
vollmächtigte werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Januar 2023 (SächsGVBl. S. 
37) geändert worden ist.
Die Ergebnisse liegen ab dem 18.10.2023 bis zum 17.11.2023 in den 
Geschäftsräumen des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Mattias Wende, Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig, von Montag 
bis Donnerstag in der Zeit von 9.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr zur 
Einsichtnahme aus. 
Um vorherige telefonische Terminvereinbarung wird gebeten. Gemäß § 
17 Abs. (1) Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung ab dem 25.11.2023 als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Be-
vollmächtigte innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
der Bekanntgabe, schriftlich oder zur Niederschrift bei Herrn Mattias 
Wende, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Friedrich-Ebert-
Straße 33, 04109 Leipzig, Widerspruch einlegen. Die Frist wird auch 
dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats beim 
Landesamt für Geobasisinformation Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 
Dresden,	eingelegt	wird.	■

Mattias Wende, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 

Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Ankündigung eines Grenztermins und Bekanntgabe  
der Verwaltungsakte durch Offenlegung der Ergebnisse  

einer Grenzbestimmung und Abmarkung

Dienstausweise ungültig

Die Dienstausweise der Stadt Leipzig, ausgestellt mit den Nummern 
DA004236	und		DA001002	sind	ab	sofort	ungültig.	■
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Das Amt für Jugend und Familie sowie das Amt für Schule der Stadt Leipzig informieren über das Ergebnis der durchschnittlichen Perso-
nal- und Sachkosten je Platz aller Kindertageseinrichtungen und Horte in der Stadt Leipzig und informieren über das Ergebnis der durch-
schnittlich gezahlten laufenden Geldleistung je Platz in der Kindertagespflege gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen 
(SächsKitaG).

1. Kindertageseinrichtungen

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

erforderliche Personalkosten 1.098,04 457,52 247,06

erforderliche Sachkosten 306,46 127,69 68,95

erforderliche  Personal- und  
Sachkosten 1.404,50 585,21 316,01

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils den anteiligen Personal- und Sachkosten.
(z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 Stunden).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h 
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

Landeszuschuss 246,83 246,83 164,56

Elternbeitrag (ungekürzt) 211,14 130,12 75,15

Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier 
Träger) 946,53 208,26 76,30

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 

1.3.1.  Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Aufwendungen
in € 

 Abschreibungen  666.211,53   

 Zinsen  900.092,28   

 Miete  1.825.464,22   

 Gesamt  3.391.768,03   

1.3.2.  Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
 

 
 

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

Gesamtaufwendungen je Platz und 
Monat 162,51 67,71 36,57

Bekanntmachung der Personal- und Sachkosten von  
Kindertageseinrichtungen nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 

für das Jahr 2022 Stadt Leipzig gesamt
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2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1.  Laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in €

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 197,68

Betrag  zur Anerkennung der Förderleistung einschließlich seit 01.06.2019 
Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten
(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII und § 18 Abs. 3 SächsKitaG)

614,26

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Unfallversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)

2,46

durchschnittlicher  Erstattungsbetrag für Beiträge zur Alterssicherung   
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 43,97

durchschnittlicher  Erstattungsbetrag für Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 46,62

 =  laufende Geldleistung 904,99

freiwillige Angabe: 
weitere Kosten für die Kindertagespflege (z. B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, 
Fachberatung)

171,11

= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 1.076,10

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. der Kosten Kindertagespflege insgesamt  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in €

Landeszuschuss 281,83

durchschnittlicher Elternbeitrag (ungekürzt) 207,51

Gemeinde 586,76

Entzug des Nutzungsrechtes  
von Grabstätten  

auf kommunalen Friedhöfen
Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. Friedhöfe, gibt bekannt, 
dass bei nachfolgend aufgeführten Grabstätten auf den kommunalen 
Friedhöfen 3 Monate nach dieser öffentlichen Bekanntmachung, ge-
mäß § 30 Absatz 1 und 3 der Friedhofssatzung für die Benutzung 
der von der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe vom 15.12.2010, das 
Nutzungsrecht entschädigungslos entzogen wird.
Die Nutzungsberechtigten sind trotz mehrmaliger Hinweise ihren 
Pflichten	nicht	nachgekommen.

Friedhof  Grab-  Nutzungs-  Name letzter 
    bezeichnung ende Verstorbener
Ostfriedhof II. 3. C. 8 15.02.2027 Kunze, Elisabeth
   
Nutzungsrecht bereits abgelaufen   
Ostfriedhof II. 03. D. 6 14.03.2006 Kläber, Erich
Ostfriedhof	 II.	03.	D.	7	 02.04.2006	 Kläber,	Margarete	■
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Zum Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich der Zollschup-
penstraße“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig	Südwest,	im	Ortsteil	Plagwitz	
zwischen Naumburger Straße, Gießerstraße, Markranstädter Straße 
und Zollschuppenstraße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

I
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Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich  
der Zollschuppenstraße“, Leipzig-Südwest
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrecht-
lichen Grundlagen dafür geschaffen werden, die bereits bestehenden 
Grünstrukturen zu sichern und einer aktuell nach § 34 BauGB potenziell 
möglichen Flächenversiegelung vorzubeugen.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 26.09.2023 bis 16.10.2023

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
während der Dienststunden
Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. 
bis Do. 13.00 – 18.00 Uhr und Fr. 13.00 – 15.00 Uhr, eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08672). 

Bürgerinformation
Am Montag, dem 09.10.2023, wird um 16.30 Uhr von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes die Planung vor Ort erläutert. 
Der Treffpunkt ist Zollschuppenstraße, Ecke Markranstädter Straße. 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de	■.

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich 
der Zollschuppenstraße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Absatz 2 Buchstabe 
a und 43 der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der 
jeweils geltenden Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung 
über das kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 
1995 (Amtsblatt 1995, S. A 81) hat der Kirchenvorstand des Ev.-Luth. 
Kirchspiels Muldental die folgende Gebührenordnung für die o.g. Fried-
höfe (zugehörig zur politischen Gemeinde Stadt Leipzig) beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie 
für sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung 
werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1.	 wer	die	Bestattung	oder	sonstige	gebührenpflichtige	Leistung	nach	

dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten 
ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert 
hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebühren-
schuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse 

sie vorgenommen wird,
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch 

schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebühren-
schuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht 
- für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweiligen 

gebührenpflichtigen	Leistung.
- für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren 

mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungs-
dauer der Grabstätte oder mit der Festlegung der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte.

- für Bestattungsgebühren mit der Bestattung.
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungs-

handlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen Ge-

bührenbescheids fällig und sind innerhalb der dort angegebenen 
Zahlungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender Sicher-
heiten können Bestattungen nicht verlangt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschaftsgräber 
werden für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

(4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr für einen Zeitraum von zwei Jahren im Voraus 
festgesetzt. Eine Erhebung für den gesamten Nutzungszeitraum im 
Voraus ist möglich.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch 

den Gebührenschuldner zu erstatten.
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungs-
schuldner zu tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teil-
weise erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif
A. Benutzungsgebühren
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
1. Reihengrabstätten
1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebens-

jahres 
für Sargbestattung oder Urnenbeisetzung (Ruhe-
zeit 10 Jahre)

275,00 €

1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres 
für Sargbestattung oder Urnenbeisetzung (Ruhe-
zeit 20 Jahre)

550,00 €

2. Wahlgrabstätten (Ruhezeit 20 Jahre)
2.1 Einzelwahlgrab für Sargbestattung, wahlweise 

eine weitere Urne,
je Grablager

650,00 €

2.2 Doppelwahlgrab für Sargbestattungen, wahl-
weise eine weitere Urne
je Grablager

1.300,00 €

2.3 Einzelwahlgrab für Urnenbeisetzung, wahlweise 
eine weitere Urne, 
je Grablager

650,00 €

2.4 Doppelwahlgrab für Urnenbeisetzungen, wahl-
weise eine weitere Urne
je Grablager

1.300,00 €

2.5 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts 
an Wahlgrabstätten 
(Verlängerungsgebühr je Grablager und Jahr) 
Mindestverlängerungszeit 2 Jahre

32,50 €

2.6 Sondergrabstellen je Grablager (z.B. Wandstellen) 650,00 €

2.7 Gebühr für die Verlängerung des Nutzungsrechts 
pro Jahr an Sondergrabstellen je Grablager (Wand-
stelle) Mindestverlängerungszeit 2 Jahre 

32,50 €

II. Gebühren für die Bestattung:
(Verwaltungs- u. Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der 
Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.)
1.1 Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) 300,00 €

1.2 Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre) 625,00 €

1.3 Urnenbeisetzung 300,00 €

III. Umbettungen, Ausbettungen
1.1 Umbettung von Erdbestattungen wird nach § 8 

verfahren.

1.2 Umbettung von Urnen innerhalb des Friedhofes  400,00 €

1.3 Urnenausbettung bei Überführung auf einen 
anderen Friedhof

300,00 €

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der all-
gemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsberechtigten (In-
haber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungsrechtes eine 
jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grablager erhoben. Die 
Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 26 € pro 
Grablager. Ab dem 3. Grablager und für alle weiteren Grablager beträgt 
die Friedhofsunterhaltungsgebühr 60 % der vorstehenden Gebühr.

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)  
für den Friedhof Kleinpösna der  

Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Pösaue
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V. Gebühr für die Benutzung der Abschiedshalle (Leichenhalle) 
und Friedhofskapelle,

Sondergebühren

1. Gebühr für die Benutzung der Abschiedshalle, 
pro Benutzung
Kleinpösna

100,00 €

2. Musikalische Begleitung (Sonderarrangements 
nach Aufwand)

100,00 €

Für die Benutzung der Kirchen für Trauerfeierlichkeiten wird, sofern 
im Einzelfall unter besonderen Ausnahmeumständen möglich, ein Be-
nutzungsentgelt auf der Basis einer Entgeltordnung/Preisliste erhoben. 

B. Verwaltungsgebühren / Sonstige Gebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grab-
mals sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. 
Einfassungen)

45,00 €

2. Genehmigung für die Veränderung eines Grab-
males oder der Ergänzung von Inschriften oder 
anderer baulicher Maßnahmen

45,00 €

3. Erteilung einer Berechtigungskarte an einen 
Gewerbetreibenden

50,00 €

4. Zweitausfertigung von Bescheinigungen der 
Friedhofsverwaltung

22,50 €

5. Umschreibung von Nutzungsrechten 22,50 €

6. Mahngebühr 10,00 €

7. Verwaltungsgebühr bei Ausrichtung einer Feier 
und Beisetzung auf einem anderen Friedhof

35,00 €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen
Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein Gebühren-
tarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu 

bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut im 

Amtsblatt der Stadt Leipzig. 
(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt 

zur Einsichtnahme in der Friedhofsverwaltung (August-Bebel-Straße 
14) und im Pfarramt (Mühlstraße 15) in Grimma aus.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten je-

weils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt 
Leipzig am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die 
Friedhofsgebührenordnung der Kirchgemeinde Kleinpösna vom 
24.09.2001	i.d.F.	des	Nachtrages	vom	18.08.2011	außer	Kraft.	■

Grimma, den 28.06.2023
Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirchspiels Muldental 

(L.S.)
   gez. Susann Donner  gez. Torsten Merkel
   (Vorsitzende)   (Mitglied)

Kirchenaufsichtlich bestätigt:                        

Leipzig, den 07.09.2023  Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
           Regionalkirchenamt Leipzig
(L.S.)
   i.V. gez. G. Strauß
   Leiter Regionalkirchenamt
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Austausch Kälteanlage,  
Einbau Dachluke, Aufstellen eines Brüstungsgeländers,  

Ersatz Blitzschutzanlage, Rückbau PV-Anlage; Pfaffendorfer Straße 2“, 
Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstück 1990/a

verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Austausch Kälteanlage,  
Einbau Dachluke, Aufstellen eines Brüstungsgeländers, Ersatz Blitz-
schutzanlage, Rückbau PV-Anlage; Pfaffendorfer Straße 2“, Leipzig; 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1990/a im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

-		 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager	unter	der	Telefonnummer:	0341/123-52	42	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Lageplan

Erstellungsdatum 04.09.2023

Kirsch, Daniel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006889-VV-63.22-DKI einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines  
Hubschrauberlandeplatzes, hier: 4. Verlängerung der BG,  

Georg-Schwarz-Straße 49“, Leipzig, Gemarkung Lindenau,  
Flurstücke 681/2, 684/3, 681/4, 681/5, 681/6, 681/7

fahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) wird bis zum 
14.07.2025 verlängert.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Aufla-
genvorbehalte. (nur das aufnehmen, was im konkreten Fall zutrifft.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	20	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:2 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 13.09.2023

Rother, Stefanie

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 20 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2023-006651-SB-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Hub-
schrauberlandeplatzes, hier: 4. Verlängerung der BG, Georg-
Schwarz-Straße 49“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 
681/2, 684/3, 681/4, 681/5, 681/6, 681/7,  im Genehmigungsver-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträglicher Antrag auf  
Umnutzung eines Verkaufsraumes (Backwaren) in einen Schnellimbiss im 

Erdgeschoss links eines bestehenden Wohn- und Geschäftshauses,  
Kohlgartenstraße 3“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstücke 613/a, 613/b

Schnellimbiss im Erdgeschoss links eines bestehenden Wohn- und 
Geschäftshauses, Kohlgartenstraße 3“, Leipzig Gemarkung Reud-
nitz, Flurstücke 613/a, 613/b, im Genehmigungsverfahren nach § 
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die Nutzungsänderung 
auch ohne Herstellung einer barrierefreien Toilette zugelassen wird.

-	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagenvorbehalte.	

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52	48	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 08.09.2023

Ehrlein, Isabel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-007332-VV-63.31-IEH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträglicher An-
trag auf Umnutzung eines Verkaufsraumes (Backwaren) in einen 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid – Errichtung eines  
Mehrfamilienhauses, Errichtung von 9 Stellplätzen, Sternwartenstraße 

37“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1331/b

chen 63-2023-003386-BV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben „Vorbescheid – Errichtung eines Mehrfamilienhauses,  
Errichtung von 9 Stellplätzen, Sternwartenstraße 37“, Leipzig, Ge-
markung Leipzig, Flurstück 1331/b ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89	08	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:750

Datenauszug

Erstellungsdatum 08.09.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau DG zu Wohnraum,  
Errichtung von Balkonanlagen, Abbruch Hofgebäude, Teilentsiegelung 

Hoffläche, Errichtung von Pkw-Stellplätzen und überdachten  
Fahrradstellplätzen, Georg-Schwarz-Straße 161, 163“, Leipzig,  

Gemarkung Leutzsch, Flurstücke 286/u, 286/t

Leipzig, Gemarkung Leutzsch, Flurstücke 286/u, 286/t, im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass bei Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohnungen, die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar sein müssen. Aufgrund des Denkmalschutzes und der 
Sozialen Erhaltungssatzung kein Fahrstuhl eingebaut werden kann,

-	 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	20	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:600

Datenauszug

Erstellungsdatum 11.09.2023

RotherSt, Praktikant

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 6,5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005059-VV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau DG zu Wohn-
raum, Errichtung von Balkonanlagen, Abbruch Hofgebäude, 
Teilentsiegelung	Hoffläche,	Errichtung	von	Pkw-Stellplätzen	und	
überdachten Fahrradstellplätzen, Georg-Schwarz-Straße 161, 163“, 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer  
1-Raumwohnung als Ferienunterkunft, Hohe Straße 24“,  

Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstück 4551

chen 63-2023-002210-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer 
1-Raumwohnung als Ferienunterkunft, Hohe Straße 24“, Leipzig; 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 4551, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	23	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.09.2023 unter dem Aktenzei-



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 17/23 · 16.09.2023

22

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Erteilung eines Vorbescheids  
für das Vorhaben: „Vorbescheid – Errichtung Dachterrasse mit  

Dachaustritt für das 2. Hinterhaus, Arndtstraße 29,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2799/f

chen 63-2023-005265-BV-63.41-CHS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: Erteilung eines Vorbescheids für das Vorhaben: „Vor-
bescheid – Errichtung Dachterrasse mit Dachaustritt für das 2. 
Hinterhaus, Arndtstraße 29, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
2799/f,  ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5243	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 11.09.2023

Schreiber, Christiane

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Red Bull Arena Leipzig,  
Errichtung und Betrieb einer (teil-)befestigten Fläche als TV-Compound 

für die Fernsehübertragungen, Am Sportforum 3“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2638/18

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Red Bull Arena Leipzig, 
Errichtung und Betrieb einer (teil-)befestigten Fläche als TV-Com-
pound für die Fernsehübertragungen, Am Sportforum 3“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2638/18, im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

-  Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen des zu prüfenden 
Fachrechts 

-		 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	99	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:10 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.09.2023

Thieme, Antje

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 100 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-012610-SB-63.22-FBÖ einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage, 63-2022-00203-VV-63.20-HFR;  

hier: 1. Nachtrag zur Baugenehmig. v. 09.05.2022; Chopinstraße 19, 21, 
Reudnitzer Straße 2, 4“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 1756, 1757, 1757/a, 1758, 1759

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfa-
milienhauses mit Tiefgarage, 63-2022-00203-VV-63.20-HFR; hier: 
1. Nachtrag zur Baugenehmig. v. 09.05.2022; Chopinstraße 19, 21, 
Reudnitzer Straße 2, 4“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 
1756, 1757, 1757/a, 1758, 1759, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:750

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.09.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006744-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Musikerhaus Leipzig – Neubau 
eines Mehrfamilienhauses, 63-2020-001494-VV-63.20-KKR;  

1. Verlängerung der Baugenehmigung vom 27.08.2020,  
Büttnerstraße 14“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1649/c

chen 63-2023-006868-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Geltungsdauer der Baugenehmigung vom 27.08.2020 (Akten-
zeichen: 63-2020-001494-VV-63.20-KKR) für das o. g. Vorhaben 
wird gemäß § 73 Abs. 2 Sächsische Bauordnung (SächsBO) bis zum 
27.08.2025 verlängert.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89	08	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.09.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von Laden  
zu Gastronomie „House of Vegan“ Riemannstraße 29 b“,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 888

63-2023-004205-SB-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
Laden zu Gastronomie „House of Vegan“, Riemannstraße 29 b“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 888, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5123	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 17/23 · 16.09.2023

27

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zur Baugenehmigung 
vom 25.01.2022 (AZ 63-2021-014005-VV-63.31-SRO) Grundrissänderung 

im DG von 1 WE zu 2 WE; Einbau eines Cabrio DFF hofseitig, Gießer-
straße 56“, Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 569/2

fügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung zur Baugeneh-
migung vom 25.01.2022 (AZ 63-2021-014005-VV-63.31-SRO) Grund-
rissänderung im DG von 1 WE zu 2 WE; Einbau eines Cabrio DFF 
hofseitig, Gießerstraße 56“, Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, 
Flurstück 569/2, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-		 Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen	und	Auflagenvorbehalte.	
-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5120	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:600

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.09.2023

RotherSt, Praktikant

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 6,5 mGemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2023-007848-VV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem ver-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von privat  
genutztem Wohnraum zu gewerblichem Wohnraum,  

Gottschedstraße 26“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2154/u

chen 63-2023-004240-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:  „Umnutzung von privat 
genutztem Wohnraum zu gewerblichem Wohnraum, Gottsched-
straße 26“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2154/u, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5123	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.09.2023 unter dem Aktenzei-



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 17/23 · 16.09.2023

29

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von Büro zu 
Wohnung, Karl-Liebknecht-Straße 6“,  

Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstück 889/a,

chen 63-2023-003986-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
Büro zu Wohnung, KarlLiebknecht-Straße 6 Leipzig; Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 889/a, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5123	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohnung  
in eine Ferienwohnung, Paul-List-Straße 26“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 1124/5

chen 63-2023-006165-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Woh-
nung in eine Ferienwohnung, Paul-List-Straße 26“, Leipzig, Gemar-
kung Leipzig, Flurstück 1124/5 im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.09.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

einer Wohnung zu einer Ferienwohnung, Paul-List-Straße 26“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1124/5

chen 63-2023-007449-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer 
Wohnung zu einer Ferienwohnung, Paul-List-Straße 26“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1124/5 im Genehmigungsverfah-
ren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.09.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.09.2023 unter dem Aktenzei-
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